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 Herr    Frau    Divers           NEUANMELDUNG    ÄNDERUNGSANTRAG 

Vorname*  Name*  

Straße+HNr*  Geb. Datum*  

PLZ*  Ort*  

Telefon*  Email*  

Mitgliedschaft:  Erwachsen    Jugendlicher / Kind (U18)    Familie    Passiv 

Familienmitglieder: Vorname, Name Geburtsdatum 

   

   

   

   

Abteilung:  Turnen    Tanzen                                                        Der Eintritt erfolgt zum nächstmöglichen Zeitpunkt.  

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins an. Mit der Verarbeitung (Speicherung, Übermittlung, 
Verarbeitung und der Löschung) meiner personenbezogenen Daten und des Bildmaterials für Vereinszwecke nach den 
rechtlichen Datenschutzbestimmungen bin ich einverstanden. Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit 
widerrufen kann. Die Satzung und das Merkblatt zu Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich 
erhalten zur Kenntnis genommen. Die Anlagen Mitgliedsbeitrag, Entbindung der Aufsichtspflicht, 
Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos und Filmaufnahmen und Wichtiger Hinweis zum Kinder- und 
Jugendschutz habe ich mit meinem Antrag erhalten, zur Kenntnis genommen. Mit meiner Unterschrift erteile ich 
meine Zustimmung. 
 
____________________________________________            ______________________________________________________ 
Ort und Datum        Unterschrift (bei Minderjährigen der gesetzl. Vertreter) 

SEPA-Lastschriftmandat  
Mit meiner Unterschrift ermächtige ich den Turnerbund Kappel-Grafenhausen e.V. bis auf schriftlichen Widerruf, den 
Mitgliedsbeitrag bei Fälligkeit zu Lasten meines Bankkontos einzuziehen. Die erste Abbuchung beim Eintritt in den Verein 
erfolgt zum 01.04. des Folgejahr. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Turnerbund Kappel-Grafenhausen e.V. 
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Gläubiger-ID: DE33ZZZ00000466430  
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, in berechtigten Fällen die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Bei nicht erfolgreicher 
Lastschrift wird zusätzlich zu den Rücklastschriftgebühren eine Bearbeitungsgebühr von 5,00 € erhoben!  

Name des Kontoinhabers  

Name der Bank   

IBAN D E                     

BIC            

 

____________________________________________          ______________________________________________________ 
Ort und Datum       Unterschrift des Kontoinhabers 
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Mitgliedsbeiträge jährlich  

Erwachsener 35€ 
Jugendliche  unter 18 Jahre 30€ 
Familienmitgliedschaft 60€ 
passive / fördernde Mitgliedschaft 5€ 

Beiträge gültig ab 13.01.2023. Eine Aufnahmegebühr wird derzeit nicht erhoben. 
 
Aufnahmeanträge und Kündigungen sind stets in schriftlicher Form E-Mail an 
verwaltung@turnerbund.com oder per Brief an die aktuelle Vereinsadresse einzureichen. 
Telefonische oder mündliche Kündigungen, beispielsweise bei den Übungsleitern, werden nicht 
akzeptiert! 
 
Auszug aus der Satzung 

§7 Beginn der Mitgliedschaft 
1. Über den auf dem Formular des Vereins zu stellenden schriftlichen Aufnahmeantrag eines 

Aufnahmesuchenden entscheidet der geschäftsführende Vorstand. Er ist nicht verpflichtet, dem 
Aufnahmesuchenden die Mitgliedschaft zu bestätigen. lm Falle einer Ablehnung der Aufnahme ist er 
nicht verpflichtet, dem Aufnahmesuchenden die Gründe bekannt zu geben.  

2. Bei Jugendmitgliedern ist die schriftliche Zustimmung der gesetzlichen Vertreter auf dem 
Aufnahmeantrag erforderlich; mehrere gesetzliche Vertreter vertreten sich dabei gegenseitig.  

3. Der Verein kann eine Aufnahmegebühr festlegen. Die Mitgliedschaft beginnt frühestens mit dem Eingang 
des Aufnahmeantrags.  

§ 8 Beendigung der Mitgliedschaft 
1. Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Tod, Ausschluss oder Ablauf der Zeit für die die Mitgliedschaft 

eingegangen wurde sowie bei Auflösung des Vereins.  
2. Die Austrittserklärung ist schriftlich gegenüber einem Mitglied des geschäftsführenden Vorstands 

abzugeben. Für Jugendmitglieder ist sie durch die gesetzlichen Vertreter, die sich dabei grundsätzlich 
gegenseitig vertreten, abzugeben.  

3. Die Mitgliedschaftsrechte erlöschen mit der Abgabe der Erklärung zum 31. Dezember des laufenden 
Jahres. Der gesamte Jahresbeitrag ist geschuldet. Bei Kurzzeitmitgliedschaften endet die Beitragspflicht 
mit Ablauf der Mitgliedschaft.  

4. Ein Mitglied kann mit sofortiger Wirkung durch Beschluss des Turnrates aus dem Verein ausgeschlossen 
werden wegen 

• Nichterfüllung satzungsgemäßer Verpflichtungen, 
• schwerem Verstoß gegen die Interessen des Vereins,  
• grobem unsportlichem oder gewalttätigem Verhalten 
• rassistischen oder links- oder rechtsextremen Äußerungen 
• vorsätzlichem Verstoß gegen Doping-Vorschriften 
• Nichtzahlen des Jahresbeitrages bis zum 1. Juli trotz Mahnung  

 
 Der Beschluss bedarf einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder des Turnrates.  

§ 9 Aufnahmegebühr und Beitrag 
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1. Der Verein erhebt zu Deckung seiner Unkosten Mitgliedsbeiträge. Über die Höhe der Beiträge entscheidet 
grundsätzlich die Hauptversammlung. Die Beiträge werden in einem banktechnisch vom 
geschäftsführenden Vorstand gewählten Verfahren eingezogen. Die Mitglieder erteilen mit ihrem Beitritt 
hierzu ihre Zustimmung. Erfolgt der Beitritt zum Verein in der ersten Jahreshälfte, ist der gesamte 
Jahresbeitrag geschuldet, erfolgt der Beitritt in der zweiten Jahreshälfte, ist ein halber Jahresbeitrag zu 
zahlen. 

2. Die Beiträge sind am Beginn des jeweiligen Kalenderjahres fällig. 
3. Der Verein kann mehrere Vereinsmitglieder, sofern diese voneinander abstammen oder familienähnlich 

zusammenleben, zu einem "Familienbeitrag" veranlagen. In Zweifelsfällen entscheidet der 
geschäftsführende Vorstand. Über die Beitragsregelung hinaus werden MitgIiedschaftsrechte und 
Mitgliedschaftspflichten dadurch weder beschränkt noch erweitert.  

4. In besonderen Ausnahmefällen kann der geschäftsführende Vorstand eine Beitragsfreistellung 
gewähren. 

5. Die Beitragspflicht als Jugendmitglied dauert bis zum Ende des Jahres, in dem das 18. Lebensjahr 
vollendet wird. lm Folgejahr ist der Beitrag als ordentliches Mitglied geschuldet.  

6. Über die Beiträge für Kurzzeitmitgliedschaften entscheidet der Turnrat. 
 
Die vollständige Satzung kann auf der Vereinshomepage: www.turnerbund.com eingesehen werden. 
 
Entbindung der Aufsichtspflichten  

☒ Ich entbinde die Trainer*innen, Übungsleiter*innen und Sporthelfer*innen des Turnerbundes Kappel-
Grafenhausen e.V. nach dem Ende der Trainingseinheit oder nach Wettkämpfen, Turnieren oder Veranstaltungen 
des Turnerbundes Kappel-Grafenhausen e.V. von ihren Aufsichtspflichten.  
 
Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos und Filmaufnahmen  
☒ Mit dem Beitritt zum Turnerbund Kappel-Grafenhausen e.V. willige ich ein, dass im Rahmen von 
Veranstaltungen angefertigte Foto- und Filmaufnahmen für Veröffentlichungen, Berichte, in Printmedien, soziale 
Medien und auf der Internetseite des Vereines und seinen übergeordneten Verbänden unentgeltlich verwendet 
werden dürfen. Eine Verwendung der Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke oder ein 
Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahme an Dritte außer der Dachorganisation des Vereins ist 
unzulässig. 
 
Wichtiger Hinweis zum Kinder- und Jugendschutz 
Im Rahmen des Trainings kann es erforderlich sein, dass die Übungsleiter Ihrem Kind körperliche Hilfestellungen 
geben, um die korrekte Ausführung der Übungen sicherzustellen. Dies kann beinhalten, dass Ihr Kind gehalten 
oder gestützt wird. Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie darüber informiert sind und dieser 
Vorgehensweise zustimmen. Für nähere Informationen steht der Jugendschutzbeauftrage des Vereins zur 
Verfügung. 
 
 
 
 
 
 

http://www.turnerbund.com/
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Informationsschreiben Datenschutz 
 
Nach Artikel 13 und 14 EU-DSGVO hat der Verantwortliche einer betroffenen Person, deren Daten er verarbeitet, 
die in den Artikeln genannten Informationen bereit zu stellen. Dieser Informationspflicht kommt dieses Merkblatt 
nach.  

1. Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seiner Vertreter:  
Turnerbund Kappel-Grafenhausen e.V., Sportplatzstr. 23, 77966 Kappel-Grafenhausen, gesetzlich vertreten 
durch den Vorstand nach § 26 BGB, Geschäftsführender Vorstand Daniel Declercq, Patrick Klauser, Sabine 
Baumann; E-Mail: vorstand@turnerbund.com  

 
2. Zwecke, für die personenbezogenen Daten verarbeitet werden: 
Die personenbezogenen Daten werden für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses verarbeitet 
(z.B. Einladung zu Veranstaltungen, Beitragseinzug, Organisation des Sportbetriebes, Anamnese und 
Gesundheitsdaten). Ferner werden personenbezogene Daten zur Teilnahme am Wettkampf-, Turnier- und 
Spielbetrieb der Landesfachverbände an diese weitergeleitet. Darüber hinaus werden personenbezogene 
Daten im Zusammenhang mit sportlichen Ereignissen einschließlich der Berichterstattung hierüber auf der 
Internetseite des Vereins, in Auftritten des Vereins in Sozialen Medien sowie auf Seiten der Fachverbände 
veröffentlicht und an lokale, regionale und überregionale Print- und Onlinemedien übermittelt. 
 
3. Rechtsgrundlagen, auf Grund derer die Verarbeitung erfolgt:  
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in der Regel aufgrund der Erforderlichkeit zur 
Erfüllung eines Vertrages gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Bei den Vertragsverhältnissen handelt es sich 
in erster Linie um das Mitgliedschaftsverhältnis im Verein und um die Teilnahme am Spielbetrieb der 
Fachverbände. Werden personenbezogene Daten erhoben, ohne dass die Verarbeitung zur Erfüllung des 
Vertrages erforderlich ist, erfolgt die Verarbeitung aufgrund einer Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 1 lit. a) i.V.m. 
Artikel 7 DSGVO. Die Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet oder in lokalen, regionalen oder 
überregionalen Printmedien erfolgt zur Wahrung berechtigter Interessen des Vereins (vgl. Artikel 6 Abs. 1 lit. 
f) DSGVO). Das berechtigte Interesse des Vereins besteht in der Information der Öffentlichkeit durch 
Berichtserstattung über die Aktivitäten des Vereins. In diesem Rahmen werden personenbezogene Daten 
einschließlich von Bildern der Teilnehmer zum Beispiel im Rahmen der Berichterstattung über sportliche 
Ereignisse des Vereins veröffentlicht.  
 
4. Die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten:  
Personenbezogene Daten der Mitglieder, die am Spiel- und Wettkampfbetrieb der Landesfachverbände 
teilnehmen, werden zum Erwerb einer Lizenz, einer Wertungskarte, eines Spielerpasses oder sonstiger 
Teilnahmeberechtigung an den jeweiligen (Landes-/Regional-)Fachverband weitergegeben. Die Daten der 
Bankverbindung der Mitglieder werden zum Zwecke des Beitragseinzugs an die Volksbank Lahr/Schwarzwald 
weitergeleitet. 
 
5. Die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich 

ist, die Kriterien für die Festlegung der Dauer:  
Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert. Mit Beendigung der 
Mitgliedschaft werden die Datenkategorien gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen vorgehalten und 
dann gelöscht. In der Zeit zwischen Beendigung der Mitgliedschaft und der Löschung wird die Verarbeitung 
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dieser Daten eingeschränkt. Bestimmte Datenkategorien werden zum Zweck der Vereinschronik im 
Vereinsarchiv gespeichert. Hierbei handelt es sich um die Kategorien Vorname, Nachname, Zugehörigkeit, 
ehrenamtliche Tätigkeiten oder besondere sportliche Erfolge oder Ereignisse, an denen die betroffene Person 
mitgewirkt hat. Der Speicherung liegt ein berechtigtes Interesse des Vereins an der zeitgeschichtlichen 
Dokumentation von sportlichen Ereignissen und Erfolgen und der jeweiligen Zusammensetzung der Riegen 
zugrunde. Alle Daten der übrigen Kategorien (z.B. Bankdaten, Anschrift, Kontaktdaten) werden mit 
Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht.  
 
6. Der betroffenen Person stehen unter den in den Artikeln jeweils genannten Voraussetzungen die 

nachfolgenden Rechte zu:  
• das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO,  
• das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO,  
• das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO,  
• das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO, 
• das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO, 
• das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO, 
• das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO  
• das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, ohne dass die 

Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung hierdurch 
berührt wird.  

 
7. Die Quelle, aus der die personenbezogenen Daten stammen:  
Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im Rahmen des Erwerbs der Mitgliedschaft im Verein 
oder der Teilnahme an einem Sportangebot des Vereins erhoben.  
 
Stand: 09.2025 


